
 
 

 
 
 
 
 
 

STADT SANKT AUGUSTIN 
 DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 3 / Kultur und Sport 
 
 

 

Sitzungsvorlage 
 
Datum: 16.03.2004 
Drucksache Nr.: 04/0124 
öffentlich 
 
 
 
Beratungsfolge: Personalausschuss Sitzungstermin: 30.03.2004 
    
 
 
Betreff: 
 
Aufhebung einer Wiederbesetzungssperre für eine Stelle im Fachbereich 3  
– Stadtbücherei –  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Personalausschuss beschließt die Aufhebung der Wiederbesetzungssperre für die 
Stelle 3.20/4 Bibliothekarangestellte/Bibliothekarangestellter. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Entwicklung der Arbeitssituation 
 
Aktuell wurde zur Arbeit der Stadtbücherei in der Sitzung des Kultur- Sport- und Freizeit-
ausschusses am 9.3.2004 der Jahresbericht vorgelegt. 
 
Im Zeitraum 1997 bis heute haben – entgegengesetzt zur Personalentwicklung - die Ar-
beitsbelastungen deutlich zugenommen. 
Die Ausleihzahlen stiegen um ca. 11% an.  
Neue Medien wie CD-ROMs, DVDs und Videos sowie die Internet-Betreuung kamen hin-
zu.  
Die Zahl der Klassenführungen und die der Fernleihbestellungen wurden erheblich größer. 
 
Die überaus angespannte Personalsituation, die bereits Gegenstand einer Vorlage im 
Personalausschuss am 24.6.2003 war, erfordert dringend die Wiederbesetzung der seit 
September 2001 (zunächst krankheitsbedingt, seit 1.9.2002 durch Verrentung und Tod 
des Stelleninhabers im August 2003) vakanten BAT VII-Stelle zum nächstmöglichen Zeit-
punkt. 



Seite 2 von Drucksachen Nr.: 04/0124 
 
 
 
Eine weitere Stelle (3.20/9, 20 Std.) im Ausleihbereich (BAT VIII/VII) wird zum 1.7.2004 
durch Verrentung der Stelleninhaberin vakant werden und kann bei Wiederbesetzung der 
Stelle 3.20/4 gestrichen werden.  
 
 
Entwicklung des Zuschussbedarfs der Stadtbücherei 
 
Der Zuschussbedarf der Stadtbücherei konnte seit 1997 durch personalorganisatorische 
Maßnahmen des Fachbereichs stetig gesenkt werden. 
Die nachfolgende Aufstellung dokumentiert die Kostenreduzierung des Zuschussbedarfs 
um 21,8 % seit 1997: 
 

1997 381.475 € 100,0 %  
1998 354.395 € 92,9 % 
1999 336.402 € 88,2 % 
2000 316.388 € 82,9 % 
2001 313.200 € 82,1 % 
2002 310.868 € 81,5 % 
2003 298.389 € 78,2 %  *) 

 
*) bereinigt um einen Betrag von 6.380 € für Personalaushilfe in der Zeit der Installati-

on des neuen ADV-Systems. 
 
Das neu installierte ADV-System bietet für die Zukunft die Chance, das günstige Kostenni-
veau auch bei weiterhin steigender Nutzung der Stadtbücherei als zentrale und kompeten-
te Kultureinrichtung der Stadt Sankt Augustin zu stabilisieren. 
 
 
Personalstand vor 1997 
 
Bibliotheksleitung (20,0 Std.) 
Bibliothekarin – Stellvertreter (38,5 Std.) 
Bibliothekar (38,5 Std.) 
Bibliothekarin (20,0 Std.) 
2 Bibliotheksassistenten (je 38,5 Std.) 
2 Bibliotheksangestellte (je 38,5 Std.) 
1 Bibliotheksangestellte (30,0 Std.) 
2 Bibliotheksangestellte (je 20,0 Std.) 
 
Insgesamt: 
Bibliothekare 117 Std.  
Assistentinnen 77 Std. 
Bibliotheksangestellte 147 Std.  
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Personalentwicklung 1997 – heute  
 
Bibliotheksangestellte (30,0 Std.) ausgeschieden 4/97 
Die Arbeitszeit wurde um 10 Std. reduziert. 
 
Bibliothekarin (20,0 Std.) ausgeschieden 9/98 
Die Arbeitszeit wurde ohne Ersatz gestrichen.  
 
Bibliotheksangestellte (38,5 Std.) ausgeschieden 11/98 
Die Stelle wurde von 38,5 Std. auf 19,25 Std. reduziert. 
 
Bibliotheksangestellter (38,5 Std.) ausgeschieden  9/02 
Seit 9/2001 krankheitsbedingt nicht mehr tätig, Stelle seither unbesetzt. 
 
Bibliotheksleitung (20,0  Std.) 
Bibliothekar – Stellvertreter (38,5  Std.) 
Bibliothekarin (38,5  Std.) 
2 Bibliothekassistentinnen (je 38,5  Std.) 
Bibliotheksangestellte (19,25 Std.) 
3 Bibliotheksangestellte (je 20,0 Std.) 
Bibliotheksangestellter (38,5 Std.)  seit 9/2001 unbesetzt 
 
Insgesamt  zurzeit tatsächliche Arbeitszeit  derzeit mögliche Arbeitszeit *) 
Bibliothekare 97,00 Std. 97,00 Std. 
Assistentinnen 77,00 Std. 77,00 Std. 
Bibliotheksangestellte 79,25 Std. 97,75 Std.** 
 
*)  Eine Anpassung des Stellenplans an diese möglichen Arbeitszeiten erfolgt bei nächs-

ter Stellenplanänderung. 
 
**) vakante Stelle 3.20/4 ./. ab 01.07.04 zu streichende Stelle 3.20/9 

 
Nach Wiederbesetzung der Stelle 3.20/4 (38,5 Std.) und Streichung der Stelle 3.20/9 (20 
Std.) verringern sich im Vergleich zu 1997 die Arbeitszeiten für  
 
Bibliothekare um 20,00 Std.  (117 Std. ./. 97 Std.) 
Assistentinnen um   0,00 Std. 
Bibliotheksangestellte um 49,25 Std. (147 Std. ./. 97,75 Std.) 
 
 
Wiederbesetzung der vakanten Stelle in der Stadtbücherei 
 
In der Stadtbücherei wurde seit 2001 eine Fachangestellte für Medien- und Informations-
dienste (Fachrichtung Bibliothek) ausgebildet, die in diesem Sommer ihre Prüfung ablegt 
und somit ihre Ausbildung beendet. 
 
Um eigene Ressourcen der Verwaltung zu nutzen und gute, selbst ausgebildete Kräfte 
einsetzen zu können, wäre eine Übernahme der Auszubildenden auf die vakante Stelle 
wünschenswert. 
Die derzeitige Auszubildende könnte auf allen Arbeitsplätzen, mit Ausnahme der Biblio-
thekarstellen, eingesetzt werden, da sie während der Ausbildungszeit alle Stationen – von 
der Ausleihe bis zu den Assistententätigkeiten – durchlaufen hat. Sie begleitete darüber 
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hinaus den Einsatz des neuen ADV-Systems und erwarb ebenfalls bereits entsprechende 
Kenntnisse des Systems in ihrer Berufsschulausbildung. 
Nach Abschluss der Ausbildung könnte ab 1.8.2004 die Stellenbesetzung erfolgen. 
 
 
 
Die Maßnahme 
 x hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 
 
 


